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Gesetz zur Änderung des Öko-Landbaugesetzes, des Öko- 
Kennzeichengesetzes und des Gesetzes zur Änderung des 
Tierschutzgesetzes - Verbot des Kükentötens 

 

 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 109. Sitzung am 15. Juni 2023 aufgrund 

der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Ernährung 

und Landwirtschaft – Drucksache 20/6783 – den von der Bundesregierung 

eingebrachten 

 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Öko-Landbaugesetzes  

und des Öko-Kennzeichengesetzes 

– Drucksache 20/6313 – 

 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 

 

                                              
Fristablauf: 07.07.23 

Erster Durchgang: Drs. 75/23 



 

 

 

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:  

„Gesetz zur Änderung des Öko-Landbaugesetzes, des Öko-Kennzeichengesetzes und 
des Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot des Kükentötens“. 

2. Artikel 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

3. ‚ § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „Satz 1“ durch die Angabe „Unterabsatz 1“ 
ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird nach den Wörtern „Artikel 40 Absatz 8“ die Angabe 
„Satz 1“ durch die Angabe „Unterabsatz 1“ ersetzt. 

cc) In Nummer 5 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Unterabsatz 2“ 
ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

(3) „ Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

1. Aufgaben nach § 3 Absatz 1 Satz 1 auf zugelassene Kontrollstellen als 
beauftragte Stellen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 der Verordnung (EU) 
2017/625 zu übertragen, 

2. die in Nummer 1 bezeichneten Stellen mit Aufgaben nach § 3 Absatz 1 Satz 2 
zu beleihen, 

3. die Voraussetzungen und das Verfahren der Übertragung der Aufgaben nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 oder der Beleihung mit den Aufgaben nach § 3 Absatz 1 
Satz 2 zu regeln. 

Die Landesregierungen sind befugt, die Ermächtigung nach Satz 1 durch 
Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden zu übertragen; dabei können sie auch bestimmen, dass die Befugnisse 
nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 statt durch Rechtsverordnung durch 
Verwaltungsakt ausgeübt werden können.“ ‘ 

3. Nach Artikel 2 wird folgender Artikel 2a eingefügt: 

„Artikel 2a 

Änderung des Gesetzes zur Änderung des  
Tierschutzgesetzes – Verbot des Kükentötens 

Artikel 2 Nummer 1 des Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot des 
Kükentötens vom 18. Juni 2021 (BGBl. I S. 1826) wird wie folgt gefasst: 
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‚1. Dem § 4c wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Ab dem 13. Bebrütungstag ist es verboten, bei oder nach der Anwendung eines 
Verfahrens zur Geschlechtsbestimmung im Hühnerei 

1. einen Eingriff an einem Hühnerei vorzunehmen, der den Tod des Hühnerembryos 
verursacht, oder 

2. einen Abbruch des Brutvorgangs vorzunehmen, der den Tod des Hühnerembryos 
verursacht.“ ‘ “ 
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